
    

 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung eisenbahnrechtlicher Vor-
schriften an die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und 
Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 

A. Problem und Ziel 

Die Europäische Gemeinschaft hat mit der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten 
der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. EU Nr. L 315 S. 14) einheitliche Regelungen für 
den Schutz von Fahrgästen im Eisenbahnverkehr in Europa festgelegt. Die Verordnung 
(EG) Nr. 1371/2007 wird 24 Monate nach ihrer Veröffentlichung, also am 3. Dezember 
2009, in Kraft treten und dann unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten. Um Fahrgästen 
im innerstaatlichen Eisenbahnverkehr in Deutschland bereits vorzeitig die Fahrgastrechte 
einzuräumen, sollen die Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 auf die Beförde-
rung von Personen und Gepäck durch öffentliche Eisenbahnen im innerstaatlichen Eisen-
bahnverkehr angewendet werden, bevor sie für die Gemeinschaft in Kraft treten. Gleich-
zeitig sollen die Voraussetzungen für die Durchführung der Verordnung (EG)  
Nr. 1371/2007 zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens für die Gemeinschaft geschaffen wer-
den. 

B. Lösung 

Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 werden bis zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 für die Gemeinschaft in der Bundesrepu-
blik Deutschland für anwendbar erklärt. Dabei sollen die Regelungen zunächst nur auf 
Beförderungen im innerstaatlichen Eisenbahnverkehr angewendet werden. Für den 
Schienenpersonennahverkehr sollen wenige Abweichungen von der Verordnung (EG)  
Nr. 1371/2007 vorgesehen und die Rechte der Fahrgäste in diesem Verkehr für den Fall 
einer Verspätung erweitert werden, um die Interessen der Fahrgäste wirksam zu schüt-
zen.  

C. Alternativen 

Keine 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Keine 

2. Vollzugsaufwand 

Für die Überwachung der Einhaltung der zusätzlichen Pflichten der Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen, Fahrkartenverkäufer und Reiseveranstalter nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 sowie für die Bearbeitung von Beschwerden der Fahrgäste wegen mut-
maßlicher Verstöße gegen diese Verordnung entsteht voraussichtlich zusätzlicher jährli-
cher Vollzugsaufwand in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Davon entfallen rund 2 Millio-
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nen Euro auf das Eisenbahn-Bundesamt und rund 0,5 Millionen Euro auf die Behörden 
der Länder, die die Eisenbahnaufsicht nicht auf das Eisenbahn-Bundesamt übertragen 
haben. Bei diesen Kosten handelt es sich fast ausschließlich um Personalkosten. 

E. Sonstige Kosten 

Auf die Unternehmen, die Fahrpreisrückerstattungen und Aufwendungsersatz leisten 
müssen, kommen finanzielle Mehrbelastungen zu. Auch die Einführung von Informations-
pflichten, Qualitätsmanagement und Beschwerdebearbeitung führt zu einer Mehrbelas-
tung der Wirtschaft. Kostenüberwälzungen, die zu einer nicht quantifizierbaren Erhöhung 
von Einzelpreisen führen, können daher nicht ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf 
das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind aber nicht zu erwar-
ten, da die Ausweitung der Haftung der Unternehmen zugleich eine wirtschaftliche Entlas-
tung der Fahrgäste zur Folge hat. Da eine solche Verlagerung geeignet ist, präventive 
Wirkung zu entfalten und die Attraktivität des Eisenbahnverkehrs zu steigern, kann das 
Gesetz zumindest teilweise eine Kostenkompensation zur Folge haben. 

F. Bürokratiekosten 

1. Unternehmen 

Das Gesetz enthält eine neue Informationspflicht für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen, 
die Personen befördern, sowie drei weitere Informationspflichten nur für diejenigen Eisen-
bahnverkehrsunternehmen, die Personen im Fernverkehr befördern. Eine weitere neue 
Informationspflicht betrifft den Verkauf von Fahrausweisen für Zugfahrten, die ausschließ-
lich im Schienenpersonennahverkehr durchgeführt werden. Im Rahmen der Ex-ante-
Schätzung ist mit dem vorliegenden Entwurf eine Nettobelastung von rund 263 000 Euro 
zu erwarten. 

2. Bürgerinnen und Bürger 

Es werden keine Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger eingeführt, vereinfacht 
oder abgeschafft. 

3. Verwaltung 

Das Gesetz enthält eine neue Informationspflicht für die Verwaltung. 



    

 

Gesetzentwurf der Bundesregierung  

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung eisenbahnrechtlicher Vor-
schriften an die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und 
Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 

Vom … 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Gesetz über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste  
im Eisenbahnverkehr 

(Fahrgastrechteverordnung-Anwendungsgesetz) 

§ 1 

Auf den innerstaatlichen Schienenpersonenverkehr der öffentlichen Eisenbahnen 
sind die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im 
Eisenbahnverkehr (ABl. EU Nr. L 315 S. 14) anzuwenden. Das gilt nach Maßgabe des 
Artikels 2 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 nicht, soweit auf Grund des § 26 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378, 2396, 1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom ... 
[einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] geändert worden ist, für die Beförde-
rung im Schienenpersonennahverkehr etwas anderes bestimmt ist oder soweit es sich um 
Verkehrsdienste des Schienenpersonennahverkehrs handelt, die hauptsächlich aus 
Gründen historischen Interesses oder zu touristischen Zwecken betrieben werden. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 2. Dezember 2009 außer Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 

Das Allgemeine Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396, 
1994 I S. 2439), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum 
und Fundstelle dieses Gesetzes], wird wie folgt geändert: 
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1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 eingefügt:  

„(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind, vorbehaltlich des § 26 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1a in Verbindung mit Satz 2, nicht anzuwenden, soweit in der Verord-
nung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnver-
kehr (ABl. EU Nr. L 315 S. 14) inhaltsgleiche oder entgegenstehende Regelun-
gen vorgesehen sind.  

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 ist nach Maßgabe ihres Artikels 2 
Abs. 5 nicht auf solche Verkehrsdienste des Schienenpersonennahverkehrs an-
zuwenden, die hauptsächlich aus Gründen historischen Interesses oder zu touris-
tischen Zwecken betrieben werden.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5. 

2. § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. des Rechts der Europäischen Gemeinschaften, soweit es Gegenstände dieses 
Gesetzes oder die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 betrifft,“. 

3. § 5a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird nach dem Wort „derselben“ das Wort „oder“ eingefügt. 

cc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. Reiseveranstaltern und Fahrkartenverkäufern im Sinne des Artikels 3 
Nr. 6 oder Nr. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007, die Fahrkarten für 
Beförderungen im Schienenpersonenverkehr verkaufen,“. 

b) Absatz 6a wird Absatz 7. 

c) Nach dem neuen Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt: 

„(8) Den nach § 5 Abs. 1a zuständigen Eisenbahnaufsichtsbehörden obliegt 
bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 auch die Bearbeitung von Be-
schwerden über einen mutmaßlichen Verstoß einer Eisenbahn oder eines Reise-
veranstalters oder Fahrkartenverkäufers im Sinne des Artikels 3 Nr. 6 oder Nr. 7 
der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 gegen die Vorschriften dieser Verordnung 
oder einer auf Grund des § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a erlassenen Rechtsverord-
nung. Die Zuständigkeit für Beschwerden wegen Gesetzesverstößen eines Rei-
severanstalters oder Fahrkartenverkäufers bestimmt sich nach der Zuständigkeit 
für die Eisenbahn, deren Fahrkarten der Reiseveranstalter oder Fahrkartenver-
käufer verkauft. Soweit das Eisenbahn-Bundesamt nicht selbst zuständige Ei-
senbahnaufsichtsbehörde ist, leitet es eine Beschwerde unverzüglich an die zu-
ständige Eisenbahnaufsichtsbehörde weiter.“ 

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 9. 

4. § 26 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Nr. 1a wird wie folgt gefasst: 

„1a. über allgemeine Bedingungen für die Beförderung von Personen und 
deren Gepäck durch Eisenbahnen; dabei können auch Informations-
pflichten, die Haftung bei Ausfall, Verspätung oder Anschluss-
versäumnis, Anzeige- und Genehmigungserfordernisse sowie das Ver-
fahren einschließlich einer Schlichtung geregelt werden; die Regelungen 
können von der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 nach Maßgabe ihres 
Artikels 2 Abs. 5 abweichen, soweit der Schienenpersonennahverkehr 
betroffen ist und die technischen oder wirtschaftlichen Umstände oder 
die betrieblichen Abläufe eine abweichende Regelung erfordern;“. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Im Falle des Satzes 1 Nr. 1a kann eine Rechtsverordnung auch zum Schutz 
der Rechte der Reisenden erlassen werden.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 werden, soweit sie den 
Umweltschutz betreffen, vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit erlassen. Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1a werden im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erlas-
sen; soweit eine Regelung zur Schlichtung getroffen wird, ist das Einvernehmen 
beider zuvor genannter Bundesministerien erforderlich. Rechtsverordnungen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 werden im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung erlassen. Die Regelungen des Berufsbildungsge-
setzes bleiben unberührt. Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 und 2 zum 
Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer und des Personals werden 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlassen. 
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 und 9 werden im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie erlassen.“ 

Artikel 3 

Änderung der Eisenbahn-Verkehrsordnung 

Die Eisenbahn-Verkehrsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 
1999 (BGBl. I S. 782), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1595), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabe zu § 14 wird das Wort „Nichtraucherabteile“ durch das Wort „In-
formationen“ ersetzt. 

b) In der Angabe zu § 17 werden die Wörter „oder Ausfall von Zügen“ durch die 
Wörter „im Schienenpersonennahverkehr“ ersetzt. 
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c) Die Angaben zu den §§ 30 bis 34 werden durch folgende Angabe ersetzt: 

„(weggefallen) §§ 30 bis 34“. 

d) Die Angaben nach § 36 werden durch folgende Angaben ersetzt: 

„V. Schlichtung 

Schlichtungsstelle § 37“. 

2. § 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 

Anwendungsbereich 

Auf die Beförderung von Personen und Reisegepäck durch öffentliche Eisenbah-
nen sind die Vorschriften dieser Verordnung anzuwenden, soweit das Übereinkom-
men vom 9. Mai 1980 über den internationalen Eisenbahnverkehr – COTIF – (BGBl. 
1985 II S. 130) in der jeweils geltenden Fassung nichts anderes bestimmt. Die Vor-
schriften dieser Verordnung sind nicht anzuwenden, soweit inhaltsgleiche oder ent-
gegenstehende Regelungen in der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflich-
ten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. EU Nr. L 315 S. 14) vorgesehen sind. 
Abweichend von Satz 2 sind Artikel 8 Abs. 2, Artikel 18 Abs. 2 Buchstabe a, Artikel 27 
Abs. 3 sowie Artikel 28 und 29 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 auf 
Beförderungen im Schienenpersonennahverkehr nicht anzuwenden. Ferner sind die 
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 nach Maßgabe ihres Artikels 2 
Abs. 5 nicht auf solche Verkehrsdienste des Schienenpersonennahverkehrs anzu-
wenden, die hauptsächlich aus Gründen historischen Interesses oder zu touristischen 
Zwecken betrieben werden.“ 

3. § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 

Beförderungsbedingungen 

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen kann zugunsten des Reisenden von allen 
Bestimmungen der Abschnitte II bis IV dieser Verordnung in den Beförderungsbedin-
gungen abweichen. Darüber hinaus kann das Eisenbahnverkehrsunternehmen in den 
Beförderungsbedingungen von § 17 Abs. 1 Nr. 1 abweichen, wenn nach dem vorge-
sehenen Tarif für den Fahrausweis ein erheblich ermäßigtes Beförderungsentgelt zu 
zahlen ist.  

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Personen, die wegen Ausfall oder Unpünktlichkeit eines Zuges gemäß 
§ 17 Abs. 1 mit einem anderen Zug fahren wollen, können von der Beförderung 
mit einem bestimmten anderen Zug ausgeschlossen werden, wenn ansonsten 
eine erhebliche Störung des Betriebsablaufs zu erwarten ist.“ 
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b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

5. § 14 wird wie folgt gefasst: 

„§ 14 

Informationen 

(1) Beim Verkauf eines Fahrausweises für eine Zugfahrt, die ausschließlich im 
Schienenpersonennahverkehr durchgeführt wird, müssen der Beförderer sowie ein 
Fahrkartenverkäufer, der Fahrausweise ausstellt, den Reisenden über seine aus die-
ser Verordnung sowie der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 erwachsenden Rechte 
und Pflichten informieren. Hierbei kann der Informationspflichtige eine Zusammenfas-
sung verwenden. Die Information kann durch Aushang oder Auslage an geeigneter 
Stelle oder den Einsatz eines rechnergestützten Informations- und Buchungssystems 
erfolgen.  

(2) Während der Fahrt eines Zuges im Schienenpersonennahverkehr muss das 
Eisenbahnverkehrsunternehmen den Reisenden über den nächsten Haltebahnhof, 
über Verspätungen, über Sicherheit und über Dienstleistungen im Zug informieren.“ 

6. § 17 wird wie folgt gefasst: 

„§ 17 

Verspätung im Schienenpersonennahverkehr 

(1) Besitzt der Reisende einen Fahrausweis, der ausschließlich für den öffentli-
chen Personennahverkehr gilt, so hat er, sofern vernünftigerweise davon ausgegan-
gen werden muss, dass er wegen eines Ausfalls oder einer Unpünktlichkeit des von 
ihm gemäß dem Beförderungsvertrag gewählten Zuges eines Eisenbahnverkehrsun-
ternehmens verspätet am Zielort ankommen wird, neben den in der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 genannten Rechten und Ansprüchen die folgenden Rechte: 

1. Der Reisende kann die Fahrt zum vertragsgemäßen Zielort mit einem anderen 
Zug durchführen, sofern vernünftigerweise davon ausgegangen werden muss, 
dass der Reisende mindestens 20 Minuten verspätet am Zielort ankommen wird 
und für den ursprünglich gewählten wie für den anderen Zug die Anwendung 
desselben Tarifs vorgesehen ist, auch wenn der Fahrausweis des Reisenden 
nicht diesem Tarif unterfällt. Der Reisende kann die Benutzung des anderen Zu-
ges jedoch nicht verlangen, wenn für diesen eine Reservierungspflicht besteht, 
der Zug eine Sonderfahrt oder eine solche des Charterverkehrs durchführt. 

2. Der Reisende kann die Fahrt zum vertragsgemäßen Zielort mit einem anderen 
Verkehrsmittel durchführen, sofern die Fahrt ausschließlich in den Zeitraum zwi-
schen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr fällt und vernünftigerweise davon ausgegangen 
werden muss, dass der Reisende mindestens 60 Minuten verspätet am Zielort 
ankommen wird, oder sofern es sich bei dem vom Reisenden gewählten Zug um 
den fahrplanmäßig letzten nach 20.00 Uhr verkehrenden Zug handelt und der 
Reisende wegen des Ausfalls dieses Zuges den vertragsgemäßen Zielort ohne 
die Nutzung des anderen Verkehrsmittels nicht mehr bis um 1.00 Uhr des Folge-
tages erreichen kann. 
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(2) Macht der Reisende von seinem Recht nach Absatz 1 Gebrauch, so kann er 
von demjenigen, mit dem er den Beförderungsvertrag geschlossen hat, Ersatz der er-
forderlichen Aufwendungen verlangen, für eine Beförderung nach Absatz 1 Nr. 2 je-
doch nur die erforderlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 50 Euro. 

(3) Dem Reisenden steht der Anspruch nach Absatz 2 nicht zu, wenn der Ausfall 
oder die Unpünktlichkeit des Zuges auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen 
ist: 

1. betriebsfremde Umstände, die das Eisenbahnverkehrsunternehmen, das den 
Zug betreibt, trotz Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen Sorgfalt nicht 
vermeiden und deren Folgen es nicht abwenden konnte; 

2. Verschulden des Reisenden; 

3. Verhalten eines Dritten, das das Eisenbahnverkehrsunternehmen, das den Zug 
betreibt, trotz Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen Sorgfalt nicht 
vermeiden und dessen Folgen es nicht abwenden konnte. 

Liegt eine der in Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 3 genannten Ursachen vor, so kann sich derje-
nige, mit dem der Reisende den Beförderungsvertrag geschlossen hat, hierauf nur 
berufen, wenn der Reisende über die Ursache rechtzeitig unterrichtet wurde oder 
wenn die Ursache offensichtlich war. Der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur, auf 
der die Beförderung erfolgt, ist im Verhältnis zum Eisenbahnverkehrsunternehmen 
nicht als Dritter anzusehen.“ 

7. § 25 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird aufgehoben. 

8. Die §§ 31 bis 33 werden aufgehoben. 

9. Nach § 36 wird folgende Zwischenüberschrift angefügt: 

„V. Schlichtung“. 

10. Folgender § 37 wird angefügt: 

„§ 37 

Schlichtungsstelle 

(1) Zur Beilegung von Streitigkeiten aus der Beförderung durch Eisenbahnver-
kehrsunternehmen kann der Reisende eine geeignete Schlichtungsstelle anrufen. 

(2) Eine Schlichtungsstelle ist insbesondere geeignet im Sinne von Absatz 1, 
wenn sie die Voraussetzungen der Empfehlung der Kommission 98/257/EG vom 
30. März 1998 betreffend die Grundsätze für Einrichtungen, die für die außergerichtli-
che Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten zuständig sind (ABl. EU Nr. L 115 
S. 31), erfüllt. In Betracht kommt dabei auch eine verkehrsträgerübergreifende 
Schlichtungsstelle.“ 
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am … [einsetzen: Datum desjenigen 
Tages des zweiten auf den Monat der Verkündung folgenden Kalendermonats, dessen 
Zahl mit der des Tages der Verkündung übereinstimmt, oder, wenn es einen solchen Ka-
lendertag nicht gibt, Datum des ersten Tages des darauffolgenden Kalendermonats] in 
Kraft. Artikel 2 Nr. 1 tritt am 3. Dezember 2009 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Ziel der Regelung 

Die Europäische Gemeinschaft hat im Sommer 2007 mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über 
die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. EU Nr. L 315 S. 14) 
einheitliche Regelungen für den Schutz von Fahrgästen im Eisenbahnverkehr in Europa 
festgelegt. Die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 wird 24 Monate nach ihrer Veröffentli-
chung, also am 3. Dezember 2009, in Kraft treten und dann unmittelbar in jedem Mitglied-
staat gelten.  

Mit diesem Gesetz sollen die neu geschaffenen Fahrgastrechte bereits jetzt für den inner-
staatlichen Eisenbahnverkehr in Deutschland eingeführt werden. Gleichzeitig sollen die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 zum Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens für die Gemeinschaft geschaffen werden. Abweichungen von 
der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 werden nur für den Schienenpersonennahverkehr 
bestimmt. Damit soll von der in Artikel 2 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 vor-
gesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, Ausnahmen für Schienenpersonen-
verkehrsdienste des Stadtverkehrs, Vorortverkehrs und Regionalverkehrs zuzulassen. 

II. Notwendigkeit einer Regelung 

1. Bisherige Rechtslage 

a) Der mit einem Fahrgast geschlossene Vertrag über eine Beförderung auf der Schiene 
ist als Werkvertrag im Sinne des § 631 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zu 
qualifizieren. Entsprechend haftet ein Eisenbahnverkehrsunternehmen bei Leistungsstö-
rungen oder Schlechterfüllung grundsätzlich wie jeder andere Unternehmer nach den all-
gemeinen zivilrechtlichen Vorschriften. Diesen Vorschriften gehen allerdings spezialge-
setzliche Vorschriften vor. Sie finden sich in der Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) sowie 
den Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale Eisenbahnbe-
förderung von Personen und Gepäck (CIV; Anhang A zum Übereinkommen über den in-
ternationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), BGBl. 2002 II S. 2140, 2190).  

Nach § 17 EVO in der bis zum 1. Juli 2006 geltenden Fassung wurde die Haftung der 
Eisenbahn für Verspätungsschäden vollständig ausgeschlossen. Am 1. Juli 2006 trat mit 
§ 17 EVO n.F. eine dem Artikel 32 CIV nachgebildete Regelung über die Haftung für Aus-
fall, Verspätung oder Versäumnis eines Anschlusses in Kraft. Danach erhalten Fahrgäste 
einen gesetzlichen Anspruch auf Übernachtungs- und Benachrichtigungskosten, wenn die 
Reise wegen Ausfall, Verspätung oder Anschlussversäumnis am selben Tag nicht mehr 
fortgesetzt werden kann oder ihre Fortsetzung am selben Tag nicht mehr zumutbar ist. 
Ausgeschlossen bleibt die Haftung, wenn Ausfall, Verspätung oder Versäumnis eines 
Anschlusses auf außerhalb des Betriebs liegende unvermeidbare Umstände, auf ein Ver-
schulden des Fahrgasts oder auf ein unvermeidbares Verhalten eines Dritten zurückzu-
führen sind. Weitergehende Ansprüche schließt das geltende Recht aus. 

b) Die CIV regelt den Vertrag über die Personenbeförderung im internationalen Eisen-
bahnverkehr unter der Voraussetzung, dass der Abgangs- und der Bestimmungsort in 
zwei verschiedenen Mitgliedstaaten der Organisation für den internationalen Eisenbahn-
verkehr liegen. Die Regelungen umfassen die Beförderung von Personen, Handgepäck, 
Tieren, Reisegepäck und Fahrzeugen. Geregelt wird dabei insbesondere die Haftung des 
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Beförderers und des Reisenden. Die Haftung des Beförderers umfasst Schadensersatz-
ansprüche bei Tötung und Körperverletzung sowie Ansprüche bei Ausfall, Verspätung, 
Anschlussversäumnis und Schäden durch Verlust, Beschädigung oder verspätete Auslie-
ferung von Handgepäck, Tieren, Reisegepäck und Fahrzeugen. Nach der CIV ist die Haf-
tung des Beförderers summenmäßig beschränkt, sofern dem Beförderer nicht schweres 
Verschulden vorzuwerfen ist. 

c) Die außervertragliche Haftung von Eisenbahnen gegenüber dem Fahrgast richtet sich 
nach § 823 BGB und dem Haftpflichtgesetz vom 4. Januar 1978 (BGBl. I S. 145), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Juli 2002 (BGBl. I S. 2674). Das Haftpflichtgesetz regelt 
die Haftung des Betreibers einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn bei Unfällen 
gegenüber Fahrgästen oder Dritten. Nach § 1 Haftpflichtgesetz ist der Unternehmer dem 
Geschädigten zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet, wenn beim Betrieb 
der Schienenbahn oder der Schwebebahn ein Mensch getötet, der Körper oder die Ge-
sundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt wird. Die Haftung ist ver-
schuldensunabhängig. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Eisenbahnunternehmer 
beweist, dass der Schaden durch höhere Gewalt oder durch Verschulden des Geschädig-
ten verursacht wurde. Die Haftung ist nach den §§ 9 und 10 Haftpflichtgesetz der Höhe 
nach begrenzt. Die daneben bestehende Haftung nach § 823 BGB ist verschuldensab-
hängig, aber der Höhe nach unbegrenzt. 

Soweit die CIV angewendet wird, ist deren Artikel 52 zu beachten. Danach kann in allen 
Fällen, auf die die CIV anzuwenden ist, gegen den Beförderer ein Anspruch auf Scha-
densersatz nur unter den Voraussetzungen und Beschränkungen der CIV geltend ge-
macht werden. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Haftung nicht auf Vertrag ge-
stützt wird. Artikel 30 § 2 CIV bestimmt zusätzlich, dass sich die Höhe des nach Artikel 30 
§ 1 CIV zu leistenden Schadenersatzes bei Tötung oder Verletzung eines Fahrgasts nach 
dem jeweils anwendbaren innerstaatlichen Recht richtet, sofern der im innerstaatlichen 
Recht festgelegte Haftungshöchstbetrag den Betrag von 175 000 Sonderziehungsrechten 
überschreitet. Die gegenüber der CIV höheren Haftungsgrenzen des Haftpflichtgesetzes 
bleiben daher unberührt. 

d) Auf die Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität ist gegenwärtig § 2 
Abs. 3 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) in der Fassung vom 27. April 
2002 (BGBl. I S. 1467) gerichtet. Bahnanlagen und Fahrzeuge müssen danach so be-
schaffen sein, dass die Benutzung durch behinderte und alte Menschen sowie Kinder und 
sonstige Personen mit Nutzungsschwierigkeiten ohne besondere Erschwernisse ermög-
licht wird. Die Eisenbahnen sind verpflichtet, zu diesem Zweck Programme zur Gestaltung 
von Bahnanlagen und Fahrzeugen zu erstellen mit dem Ziel, eine möglichst weitreichende 
Barrierefreiheit für deren Nutzung zu erreichen. § 2 Abs. 3 EBO ist zum einen Ausle-
gungsregel für andere Vorschriften der EBO, soweit sie Belange behinderter Menschen 
berühren, zum anderen Zweckvorgabe für die zu erstellenden Programme. Außerdem 
dient er – bis zur jeweiligen Erstellung eines Programms – als Generalklausel, die Eisen-
bahnen schon vor der Erstellung eines Programms verpflichtet, im Rahmen der Verhält-
nismäßigkeit darauf hinzuwirken, dass behinderte Menschen Bahnanlagen erschwernis-
frei nutzen können. § 2 Abs. 3 EBO macht allerdings selbst keine Vorgaben zu konkreten 
Pflichten hinsichtlich der Barrierefreiheit. Zweck der Einführung der Programme war es 
nämlich, den Eisenbahnunternehmen einen Spielraum zu lassen, wie die in der EBO ge-
nannte Zielvorgabe zu erreichen ist. Deshalb ergeben sich die konkreten Pflichten für die 
Eisenbahnen aus dem jeweiligen Programm. Solange noch kein Programm existiert, ist 
§ 2 EBO in Verbindung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unmittelbar anzuwen-
den, um die Handlungspflichten zu konkretisieren. Wenn eine Maßnahme dagegen be-
reits in einem Programm festgeschrieben ist, ist sie verpflichtend umzusetzen. Die Ver-
pflichtung wird von der zuständigen Eisenbahnaufsichtsbehörde überwacht, gilt allerdings 
nur bei Neubauten und umfassenden Umbauten. Die Deutsche Bahn AG hat als erstes 
Eisenbahnunternehmen in Deutschland am 1. Juni 2005 ein entsprechendes Programm 
eingeführt. 
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e) Gesetzliche Regelungen zu Qualitätsmanagement und Beschwerdestellen gibt es im 
geltenden Eisenbahnpersonenbeförderungsrecht bisher nicht. Insoweit gibt es lediglich 
freiwillige Vereinbarungen und Einrichtungen. 

2. Rechtslage nach Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 

Die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007, die am 3. Dezember 2009 in Kraft tritt, gilt grund-
sätzlich gemeinschaftsweit für alle Eisenbahnfahrten und -dienstleistungen, die von einem 
oder mehreren Eisenbahnunternehmen erbracht werden, welche nach der Richtlinie 
95/18/EG des Rates vom 19. Juni 1995 (ABl. EU Nr. L 143 S. 70, geändert durch die 
Richtlinie 2001/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. EU Nr. L 75 S. 
26, und durch die Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, 
ABl. EU Nr. L 164 S. 44) genehmigt wurden. Die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 enthält 
Regelungen über den Beförderungsvertrag, über Informationen und Fahrkarten, über die 
Haftung von Eisenbahnunternehmen für Fahrgäste und deren Gepäck, über Verspätun-
gen, verpasste Anschlüsse und Zugausfälle, für Personen mit Behinderungen und Perso-
nen mit eingeschränkter Mobilität, über Sicherheit, Beschwerden und Qualität der Ver-
kehrsdienste sowie über die Durchsetzung der Verordnung. Bei der Abfassung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1371/2007 wurden die Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag 
über die internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) zugrunde 
gelegt. Auf dieser Basis wurden weitere Rechte für die Fahrgäste geschaffen. Die Verord-
nung verweist jeweils zur Ergänzung ihrer Regelungen auf Teile der CIV, wodurch diese 
Teile der CIV nunmehr im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 auch 
für den innerstaatlichen Schienenpersonenverkehr angewendet werden. 

Mit Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 werden damit insbesondere folgende 
Regelungen EU-weit gelten: 

a) Die Artikel 15 ff. führen eine Haftung für Verspätung und Ausfall von Zügen ein. Gemäß 
Artikel 17 müssen bei einer Verspätung ab 60 Minuten 25 Prozent des Fahrpreises erstat-
tet werden, bei einer Verspätung ab 120 Minuten 50 Prozent des Fahrpreises. Der Betrag 
muss auf Wunsch in bar gezahlt werden. Außerdem muss das Eisenbahnunternehmen 
bei einer Verspätung ab 60 Minuten Erfrischungen im Zug oder, wenn eine Übernachtung 
erforderlich wird, eine Hotelunterkunft anbieten (Artikel 18). Zeichnet sich eine Verspätung 
von mehr als 60 Minuten ab, kann der Fahrgast gemäß Artikel 16 auch von der Fahrt ab-
sehen und Rückerstattung des Fahrpreises verlangen oder die Fahrt zu einem späteren 
Zeitpunkt auch mit geänderter Streckenführung durchführen. Das Eisenbahnunternehmen 
haftet nicht, wenn der Ausfall, die Verspätung oder das Anschlussversäumnis auf außer-
halb des Betriebes liegende unvermeidbare Umstände, auf ein Verschulden des Reisen-
den oder auf ein unvermeidbares Verhalten eines Dritten zurückzuführen ist (Artikel 15 in 
Verbindung mit Artikel 32 CIV). Das Eisenbahnunternehmen kann von einer Zahlung ab-
sehen, wenn der zu erstattende Betrag unter 4 Euro liegt (Bagatellgrenze). 

b) Soweit bei einem Eisenbahnunfall ein Fahrgast getötet oder verletzt wurde, müssen die 
Eisenbahnunternehmen künftig einen Vorschuss zahlen, der die unmittelbaren wirtschaft-
lichen Bedürfnisse des geschädigten Fahrgasts oder seiner Angehörigen deckt. Wird ein 
Fahrgast getötet, beträgt dieser Vorschuss mindestens 21 000 Euro.  

Außerdem kann bei Personenschäden kein Mitgliedstaat mehr Haftungshöchstsummen 
festschreiben, die weniger als 175 000 Sonderziehungsrechte, umgerechnet ca. 191 000 
Euro, betragen. Durch die Öffnungsklausel in Artikel 11 darf allerdings jeder Mitgliedstaat 
in seinem nationalen Recht für den Fahrgast günstigere Haftungsregeln vorsehen. Damit 
kann das deutsche Recht insoweit unverändert bleiben. 

c) Gemäß Artikel 19 haben die Eisenbahnunternehmen unter aktiver Beteiligung der Ver-
tretungsorganisationen von Personen mit Behinderungen und Personen mit einge-
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schränkter Mobilität nichtdiskriminierende Zugangsregelungen für die Beförderung von 
Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität aufzustellen. 
Sie müssen dafür sorgen, dass der Bahnhof, die Bahnsteige, die Fahrzeuge und andere 
Einrichtungen für Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobili-
tät zugänglich sind. Soweit entsprechendes Personal vorhanden ist und der Unterstüt-
zungsbedarf vorher angemeldet wurde, werden die Eisenbahnunternehmen und Bahn-
hofsbetreiber verpflichtet, kostenlos Unterstützung beim Ein- und Aussteigen sowie bei 
der Fahrt zu leisten. Im Hinblick auf diese Regelungen der Verordnung ist eine Änderung 
des § 2 Abs. 3 EBO nicht erforderlich, da keine Diskrepanz zwischen den Regelungsinhal-
ten besteht. 

d) In der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 werden Mindestanforderungen für Informatio-
nen, die dem Fahrgast vor, während oder nach der Fahrt zu geben sind, explizit festge-
legt: Wenn Eisenbahnunternehmen die Einstellung von Schienenverkehrsdiensten be-
schließen, veröffentlichen sie derartige Beschlüsse auf angemessenem Wege, bevor sie 
sie umsetzen. In Artikel 8 Abs. 1 ist die Pflicht von Eisenbahnunternehmen und Fahrkar-
tenverkäufern normiert, dem Fahrgast auf Anfrage mindestens die in Anhang II Teil I der 
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 genannten Informationen zu erteilen. Bei den erforderli-
chen Mindestanforderungen handelt es sich um Informationen zu folgenden Punkten: All-
gemeine Vertragsbedingungen, Fahrpläne und Bedingungen der Fahrt mit der kürzesten 
Fahrzeit und den günstigsten Fahrpreisen, Zugänglichkeit, Zugangsbedingungen und Ver-
fügbarkeit von Einrichtungen für Personen mit Behinderungen und Personen mit einge-
schränkter Mobilität im Zug, Zugänglichkeit und Zugangsbedingungen für Fahrgäste, die 
Fahrräder mitführen, Verfügbarkeit von Sitzen in Raucher- und Nichtraucherzonen, erster 
und zweiter Klasse, sowie Liege- und Schlafwagen, Aktivitäten, die voraussichtlich zu 
Störungen oder Verspätungen von Verkehrsdiensten führen, Verfügbarkeit von Dienstleis-
tungen im Zug, Verfahren zur Anzeige des Gepäckverlusts sowie Beschwerdeverfahren. 
Während der Fahrt sind nach Artikel 8 Abs. 2 mindestens Informationen zu Dienstleistun-
gen im Zug, zum nächsten Haltebahnhof, zu Verspätungen, zu den wichtigsten An-
schlussverbindungen und zur Sicherheit zu erteilen. 

e) Die Eisenbahnunternehmen müssen künftig Qualitätsstandards für ihre Verkehrsdiens-
te festlegen und ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden einrichten. Die Be-
schwerden müssen innerhalb eines Monats oder, wenn der Fahrgast hierüber unterrichtet 
worden ist, innerhalb von spätestens drei Monaten beantwortet sein. Zusätzlich hat jeder 
Mitgliedstaat eine oder mehrere Stellen zu benennen, die für die Durchsetzung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1371/2007 zuständig sind und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
um zu gewährleisten, dass die Rechte der Fahrgäste gewahrt werden. Zusätzlich müssen 
Beschwerdestellen eingerichtet werden, bei denen der Fahrgast Beschwerde über einen 
mutmaßlichen Verstoß gegen die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 einreichen kann. 

3. Anpassung des nationalen Rechts 

Die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 gilt nach ihrem Artikel 2 Abs. 1 für den gesamten 
grenzüberschreitenden und innerstaatlichen Personenverkehr auf der Schiene innerhalb 
der Gemeinschaft. Allerdings können die Mitgliedstaaten nach Artikel 2 Abs. 4 bis 6 der 
Verordnung eine Anwendung der Regelungen dieser Verordnung – mit Ausnahme von 
einigen wenigen Vorschriften – auf Verkehre mit Drittstaaten, den Stadt-, Vorort- und Re-
gionalverkehr und – auf maximal 15 Jahre zeitlich befristet – den innerstaatlichen Fern-
verkehr ausschließen. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, davon ganz überwiegend 
keinen Gebrauch zu machen, sondern die Fahrgastrechte in Deutschland umfassend ein-
zuführen. Abweichungen werden lediglich für den Schienenpersonennahverkehr vorgese-
hen. So werden die Informationspflichten und die Pflichten zur Erbringung von Unterstüt-
zungsleistungen aus der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 abgeschwächt und die Rechte 
des Fahrgasts im Falle einer Verspätung erweitert. Außerdem werden die Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, die lediglich den Schienenpersonennahverkehr bedienen, von den 
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Pflichten nach Artikel 27 Abs. 3, 28 Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 ausgenommen. 
Schließlich ist eine Ausnahme auch für Verkehrsdienste des Schienenpersonennahver-
kehrs vorgesehen, die hauptsächlich aus Gründen historischen Interesses oder zu touris-
tischen Zwecken betrieben werden. Die Abweichungen im Schienenpersonennahverkehr 
sind geboten, um den besonderen Verhältnissen in diesem Bereich gerecht zu werden.  

Anpassungsbedarf im Bereich der Personenschadenshaftung ist nicht gegeben. Insoweit 
bleibt es wegen der Öffnungsklausel in Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
insbesondere bei der Anwendung des Haftpflichtgesetzes, soweit dieses im Vergleich zur 
CIV günstigere Regelungen vorsieht und die CIV nicht vorrangig zu berücksichtigen ist. 
Ansprüche wegen eines Personenschadens, den ein Fahrgast auf einer Fahrt ausschließ-
lich in Deutschland erlitten hat, können mithin weiterhin auf § 1 des Haftpflichtgesetzes 
gestützt werden. Das Eisenbahnunternehmen trifft dann eine Nichtverschuldenshaftung. 
Nach § 9 des Haftpflichtgesetzes ist diese Haftung auf den Kapitalbetrag von 600  000 
Euro oder auf den Rentenbetrag von jährlich 36  000 Euro beschränkt. Ansprüche wegen 
eines Personenschadens, den ein Fahrgast auf einer grenzüberschreitenden Fahrt zwi-
schen Vertragsstaaten der COTIF erlitten hat, können dagegen gemäß Artikel 52 CIV nur 
unter den Voraussetzungen und Beschränkungen der CIV geltend gemacht werden. Denn 
Deutschland ist als Vertragsstaat der COTIF gehalten, die Regelungen der CIV uneinge-
schränkt anzuwenden, wenn die Voraussetzungen in Artikel 1 CIV erfüllt sind. Bei grenz-
überschreitenden Beförderungen bestimmt sich also die Haftung nach Artikel 26 CIV. Das 
Eisenbahnunternehmen hat hiernach die Möglichkeit, sich bei Bestehen eines der in Arti-
kel 26 Abs. 2 CIV genannten Haftungsausschlussgrunds von seiner Haftung zu befreien. 
Die Haftungshöchstgrenzen des Haftpflichtgesetzes bleiben aber wegen Artikel 11 der 
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 unberührt. 

Auch die Regelung in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die Vorschuss-
zahlung im Falle eines Personenschadens soll unverändert angewendet werden. Die Be-
stimmung ist zwar, insbesondere vor dem Hintergrund der deutschen Zivilrechtsdogmatik, 
nicht unproblematisch (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 
Harmonisierung des Haftungsrechts im Luftverkehr, BT-Drs. 15/2359, S. 22 f.). Sie des-
halb aber isoliert aus der vorzeitigen Inkraftsetzung der Gesamtregelung der Verordnung 
auszuklammern, erscheint schon im Hinblick auf den bis zum Inkrafttreten der Verordnung 
verbleibenden kurzen Zeitraum nicht sachgerecht.  

Weiterhin gibt die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 den Mitgliedstaaten auf, Durchset-
zungs- bzw. Beschwerdestellen zu benennen. Durchsetzungsstellen bestehen bereits in 
Gestalt der Eisenbahnaufsicht, deren Grundlagen und Aufgaben im Allgemeinen Eisen-
bahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396, 1994 I S. 2439), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom ... [einfügen: Datum und Fundstelle dieses Ge-
setzes], geregelt sind. Die Erweiterung der Aufgaben der Eisenbahnaufsicht im Rahmen 
der Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007, insbesondere durch die Beschwerde-
bearbeitung, soll durch dieses Gesetz erfolgen. 

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf vor, dass die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 für 
den innerstaatlichen Eisenbahnverkehr in Deutschland bereits vorzeitig angewendet wer-
den soll. Damit soll berücksichtigt werden, dass die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 erst 
zwei Jahre nach ihrer Veröffentlichung für die Gemeinschaft in Kraft tritt. Es erscheint je-
doch nicht sachgerecht, bis zu diesem Zeitpunkt den Fahrgästen die Verbesserungen 
vorzuenthalten, die durch die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 eingeführt werden. 

III. Inhalt der Regelung 

Das vorliegende Artikelgesetz dient dazu, die genannten Ziele zu erreichen. Es bestimmt 
in seinem Artikel 1 die Anwendung der Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
für den innerstaatlichen Schienenverkehr aufgrund des Fahrgastrechteverordnung-
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Anwendungsgesetzes bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
für die Gemeinschaft in Kraft tritt. Da die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 dann unmittel-
bare Geltung erlangt, muss zu diesem Zeitpunkt das Fahrgastrechteverordnung-
Anwendungsgesetz wieder außer Kraft treten. Artikel 2 nimmt die notwendigen Anpas-
sungen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vor. Artikel 3 enthält die Änderungen der 
Eisenbahn-Verkehrsordnung und regelt Informationspflichten und Verspätungsfolgen im 
Schienenpersonennahverkehr. Artikel 4 schließlich enthält die Vorschriften für das Inkraft-
treten. 

IV. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung 

Durch das Gesetz sind keine Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung zu 
erwarten. 

V. Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

Eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt für Verkehrsleistungen im Schienenver-
kehr durch Eisenbahnen des Bundes aus Artikel 73 Abs. 1 Nr. 6a des Grundgesetzes 
(Eisenbahnen des Bundes), für den übrigen Schienenpersonenverkehr aus Artikel 74  
Abs. 1 Nr. 23 des Grundgesetzes (Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes 
sind). Die Normen des Gesetzentwurfs sind im Rahmen der Verkehrsleistungspflichten 
der Eisenbahn als Regelungen der Leistungspflichten zu qualifizieren. 

Die in dem vorliegenden Gesetzentwurf enthaltenen Vorschriften berühren die Kompeten-
zen der Europäischen Gemeinschaft nicht: Zwar kann die Europäische Gemeinschaft 
nach Artikel 71 in Verbindung mit Artikel 80 Abs. 1 EG-Vertrag Vorschriften für den Eisen-
bahnverkehr erlassen, wovon sie mit der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 Gebrauch ge-
macht hat. Erwägungsgrund 22 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 stellt aber ausdrück-
lich klar, dass es den Mitgliedstaaten erlaubt ist, die zur Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Darüber hinaus gibt Artikel 2 Abs. 5 
der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Schienenperso-
nenverkehrsdienste des Stadtverkehrs, Vorortverkehrs und Regionalverkehrs von der 
Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 auszunehmen. 

VI. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

Zusätzlicher Vollzugsaufwand ist beim Eisenbahn-Bundesamt und den Behörden der 
Länder Berlin, Hamburg und Niedersachsen zu erwarten, die die Eisenbahnaufsicht nicht 
auf das Eisenbahn-Bundesamt übertragen haben. Diese haben nunmehr auch die Einhal-
tung der Pflichten der Eisenbahnverkehrsunternehmen, Fahrkartenverkäufer und Reise-
veranstalter nach der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 zu überwachen. Dazu gehören 
nicht nur Tarifaufsicht im Nah- und Fernverkehr sowie Prüfungen vor Ort, sondern auch 
die Ahndung von Verstößen gegen die Verordnung. Darüber hinaus übernehmen diese 
Behörden künftig die Funktion der unabhängigen Beschwerdestelle nach Artikel 30 Abs. 2 
der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007, die für die Bearbeitung von Beschwerden der Fahr-
gäste über mutmaßliche Verstöße gegen die Verordnung zuständig ist.  

Erhöhter Personalbedarf entsteht vor allem beim Eisenbahn-Bundesamt, das nicht nur die 
Aufsicht über die Eisenbahnen des Bundes, sondern auch durch Organleihe die Aufsicht 
über die nicht bundeseigenen Eisenbahnen in 13 Ländern ausübt. Zudem wird diese Be-
hörde als zentrale Anlaufstelle für die Beschwerden der Fahrgäste bestimmt. Nach der 
derzeit nur überschlägig möglichen Schätzung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung besteht ein zusätzlicher Bedarf von 35 Planstellen, überwiegend im 
gehobenen Dienst. Die jährlichen Mehrkosten betragen 1 972 420 Euro. Davon entfallen 
1 962 420 Euro auf Personalkosten und 10 000 Euro auf Reisekosten. Bei der Schätzung 
wird davon ausgegangen, dass vom Eisenbahn-Bundesamt anfangs 10 000 Beschwerden 
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pro Jahr zu bearbeiten sind und dass die Anzahl der Beschwerden pro Jahr in der Folge 
weiter steigen dürfte. Die Schätzung beruht einerseits auf den Erfahrungen des Luftfahrt-
Bundesamtes, das seit 2005 die Aufgaben der Beschwerdestelle für Fluggäste wahr-
nimmt. Andererseits sind in die Schätzung Angaben des Statistischen Bundesamtes zu 
der Anzahl der Reisenden bundesweit im Schienenpersonennahverkehr und Schienen-
personenfernverkehr im Jahr 2006 eingeflossen.  

Auch bei den Eisenbahnaufsichtsbehörden der Länder Berlin, Hamburg und Niedersach-
sen entsteht ein erhöhter Personalbedarf. Nach der derzeit nur überschlägig möglichen 
Schätzung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung bedarf es in 
diesen drei Ländern insgesamt neun zusätzlicher Planstellen, überwiegend im gehobenen 
Dienst. Die jährlichen Personalmehrkosten betragen 471 096 Euro. 

VII. Sonstige Kosten 

Die Anpassung des deutschen Eisenbahnrechts an die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
betrifft zunächst die Änderung materiellen Rechts. Auf die Unternehmen, die Fahrpreis-
rückerstattungen und Aufwendungsersatz leisten müssen, kommen finanzielle Mehrbelas-
tungen zu. Auch die Einführung von neuen Informationspflichten gegenüber dem Reisen-
den, Qualitätsmanagement und Beschwerdebearbeitung führen zu einer Mehrbelastung 
der Wirtschaft. Kostenüberwälzungen, die zu einer nicht quantifizierbaren Erhöhung von 
Einzelpreisen führen, können daher nicht ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das 
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind aber nicht zu erwarten, 
da die Ausweitung der Haftung der Unternehmen zugleich eine wirtschaftliche Entlastung 
der Fahrgäste zur Folge hat. Da eine solche Verlagerung geeignet ist, präventive Wirkung 
zu entfalten und die Attraktivität des Eisenbahnverkehrs zu steigern, kann das Gesetz 
zumindest teilweise eine Kostenkompensation zur Folge haben.  

VIII. Bürokratiekosten 

1. Bürokratiekosten der Wirtschaft 

Das Gesetz führt nur die Informationspflicht nach Artikel 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen ein, die Personen befördern. Drei 
weitere neue Informationspflichten nach Artikel 27 Abs. 3, Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 sowie 
Artikel 28 Abs. 2 Satz 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 werden demgegen-
über auf diejenigen Eisenbahnverkehrsunternehmen beschränkt, die Personen im Fern-
verkehr befördern. Eine weitere neue Informationspflicht nach § 14 Abs. 1 EVO betrifft 
den Verkauf von Fahrausweisen für Zugfahrten, die ausschließlich im Schienenpersonen-
nahverkehr durchgeführt werden. Der vorliegende Gesetzentwurf leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Vermeidung neuer bürokratischer Lasten für die Wirtschaft, da die kostenin-
tensiven Informationspflichten auf die Schienenpersonenfernverkehr betreibenden Unter-
nehmen beschränkt werden und von derzeit etwa 300 für den Personenverkehr konzessi-
onierten Unternehmen nur fünf in diesem Bereich tätig sind. Im Rahmen der vom Statisti-
schen Bundesamt durchgeführten Ex-ante-Schätzung ist mit dem vorliegenden Entwurf 
eine Nettobelastung von 263 541 Euro zu erwarten. 

Aufgrund der neuen Informationspflicht nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
haben die im Bereich der Personenbeförderung tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen 
oder die jeweiligen Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs Beschlüsse 
über die Einstellung von Schienenverkehrsdiensten auf angemessenem Weg vor deren 
Umsetzung zu veröffentlichen. Die für die Veröffentlichung erforderlichen Standardaktivi-
täten dauern 29 Minuten. Ausgehend von einem mittleren Qualifikationsniveau für diese 
Tätigkeiten liegt der Lohnsatz bei 28,30 Euro. Laut Eisenbahn-Bundesamt erfolgten in den 
letzten beiden Jahren jeweils elf Einstellungen von Schienenpersonenverkehrsdiensten. 
Daraus ergibt sich eine jährliche Belastung von 150 Euro. Nicht berücksichtigt wurden 
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etwaige Zusatzkosten wie Druckkosten im Fall einer Veröffentlichung in Papierform, die 
aber das Ergebnis nicht wesentlich erhöhen dürften. Bei der Einstellung von Schienenver-
kehrsdiensten im Personennahverkehr trifft die Belastung die Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen oder die jeweiligen Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs. We-
gen der Bedeutung dieser Information für die von der Einstellung betroffenen Fahrgäste 
wird von den Ausnahmemöglichkeiten nach Artikel 2 Abs. 4 und Abs. 5 der Verordnung 
(EG) Nr. 1371/2007 kein Gebrauch gemacht. 

Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eingeführte Informationspflicht nach Artikel 27 
Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 in Verbindung mit Satz 3 des neuen § 1 EVO 
betrifft nur Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Personen – jedenfalls auch – im Fernver-
kehr befördern. Diese sind verpflichtet, in ihrem jährlichen Geschäftsbericht die Zahl und 
die Art der eingegangenen und der bearbeiteten Beschwerden, die Beantwortungsdauer 
und die durchgeführten Abhilfemaßnahmen zu veröffentlichen. Die für die Veröffentli-
chung benötigten Standardaktivitäten erfordern einen Zeitaufwand von 127 Minuten. Der 
Lohnsatz liegt bei mittlerem Qualifikationsniveau für diese Tätigkeiten bei 28,30 Euro. 
Diese Veröffentlichungspflicht ist in Deutschland von fünf Unternehmen zu erfüllen. Da-
raus resultiert eine jährliche Belastung von 300 Euro. Nicht berücksichtigt wurden etwaige 
Zusatzkosten wie gesteigerte Druckkosten, die zu keiner wesentlichen Erhöhung des Er-
gebnisses führen dürften. Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Personen nur im Nahver-
kehr befördern, sind von dieser Veröffentlichungspflicht nach Satz 3 des neuen § 1 EVO 
ausgenommen. Rechtsgrundlage der Ausnahme ist Artikel 2 Abs. 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007. Die Ausnahme erfolgt vor dem Hintergrund, dass im Schienenpersonen-
nahverkehr zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen tätig sind. Bei diesen dürfte oft 
kein ausgeprägtes Beschwerdemanagementsystem mit umfassender Dokumentation vor-
handen sein. Zudem dürfte die Veröffentlichung eines Geschäftsberichts die Ausnahme 
sein. Deswegen führt bei diesen Unternehmen die Veröffentlichungspflicht zu deutlich 
höheren Kosten als bei den im Schienenpersonenfernverkehr tätigen, die sich in Relation 
zum erwirtschafteten Umsatz als unverhältnismäßig darstellen können. 

Auch die neue Informationspflicht nach Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 in Verbindung mit Satz 3 des neuen § 1 EVO ist lediglich von Eisenbahn-
verkehrsunternehmen zu erfüllen, die Personen – jedenfalls auch – im Fernverkehr beför-
dern. Diese sind verpflichtet, jährlich zusammen mit ihrem Geschäftsbericht einen Bericht 
über die erreichte Dienstqualität zu veröffentlichen. Die für die Veröffentlichung notwendi-
gen Standardaktivitäten dauern 639 Minuten, wovon rund 75 Prozent auf die Datenbe-
schaffung entfallen. Ausgehend von einem mittleren Qualifikationsniveau für diese Tätig-
keiten liegt der Lohnsatz bei 28,30 Euro. Diese Veröffentlichungspflicht trifft in Deutsch-
land fünf Unternehmen. Daraus folgt eine jährliche Belastung von 1 507 Euro. Für jedes 
der betroffenen Unternehmen kommen zusätzliche Druckkosten in Höhe von etwa 50 000 
Euro hinzu, so dass die jährliche Gesamtbelastung 251 507 Euro beträgt. Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, die Personen nur im Nahverkehr befördern, sind von dieser Veröffent-
lichungspflicht ebenfalls gemäß Satz 3 des neuen § 1 EVO ausgenommen. Bezüglich 
Rechtsgrundlage und Hintergrund der Ausnahme gelten die Ausführungen zur Informati-
onspflicht nach Artikel 27 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 entsprechend. We-
gen der wirtschaftlichen Bedeutung der im Schienenpersonenfernverkehr tätigen Unter-
nehmen unterbleibt für diese eine Ausnahme nach Artikel 2 Abs. 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007, die ohnehin nur für einen begrenzten Zeitraum möglich wäre. 

Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eingeführte Informationspflicht nach Artikel 28 
Abs. 2 Satz 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 in Verbindung mit Satz 3 des 
neuen § 1 EVO schreibt vor, dass der vorerwähnte Bericht über die erreichte Dienstquali-
tät außerdem auf den Internetseiten der im Schienenpersonenfernverkehr tätigen Unter-
nehmen zu veröffentlichen und über die Internetseite der Europäischen Eisenbahnagentur 
zugänglich zu machen ist. Die für die Erfüllung dieser Veröffentlichungspflicht erforderli-
chen Standardaktivitäten erfordern einen Zeitaufwand von 20 Minuten. Der Lohnsatz liegt 
bei mittlerem Qualifikationsniveau für diese Tätigkeiten bei 28,30 Euro. Die Veröffentli-
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chungspflicht ist in Deutschland von fünf Unternehmen zu erfüllen. Daraus ergibt sich eine 
jährliche Belastung von 47 Euro. Bezüglich der Adressaten dieser Informationspflicht und 
der hierfür maßgeblichen Erwägungen gelten die vorstehenden Ausführungen entspre-
chend. 

Aufgrund der neuen Informationspflicht nach § 14 Abs. 1 EVO muss der Beförderer sowie 
ein Fahrkartenverkäufer, der Fahrausweise ausstellt, den Reisenden über seine aus der 
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 erwachsenden Rechte und Pflichten mit den in der EVO 
geregelten Abweichungen informieren. Die Verwendung einer Zusammenfassung ist zu-
lässig. Der Informationspflichtige kann sich zudem eines Aushangs oder einer Auslage an 
geeigneter Stelle oder der üblichen Informations- und Kommunikationstechniken bedie-
nen. Die hierfür erforderlichen Standardaktivitäten dauern 79,50 Minuten. Ausgehend von 
einem mittleren Qualifikationsniveau für diese Tätigkeiten liegt der Lohnsatz bei 28,30 
Euro. Die Informationspflicht ist in Deutschland von 293 Unternehmen zu erbringen, wor-
aus sich eine Belastung von 10 987 Euro ergibt. Bei einer geschätzten Zahl von 5 500 
Verkaufsstellen kann daneben von Druckkosten von 10 Cent pro Verkaufsstelle ausge-
gangen werden. Die Gesamtbelastung für diese Informationspflicht beträgt mithin 11 537 
Euro.  

2. Bürokratiekosten der Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger werden keine Informationspflichten eingeführt, vereinfacht 
oder abgeschafft. 

3. Bürokratiekosten der Verwaltung 

Die neu eingeführte Informationspflicht nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
trifft auch die jeweiligen Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Fahrgastrechteverordnung-Anwendungsgesetz) 

Mit Artikel 1 soll dafür gesorgt werden, dass die Vorschriften der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 vor ihrem Inkrafttreten für die Gemeinschaft vorzeitig als nationales Recht 
für den innerstaatlichen Schienenpersonenverkehr der öffentlichen Eisenbahnen zur An-
wendung gelangen. Für den Zeitraum bis zum Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 für die Gemeinschaft soll das Fahrgastrechteverordnung-
Anwendungsgesetz mithin die Grundlage für die Anwendung der Vorschriften der Verord-
nung (EG) Nr. 1371/2007 im nationalen Recht darstellen. Diese Bestimmung ist zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 nicht mehr erforderlich. Des-
halb wird in § 2 bestimmt, dass das Fahrgastrechteverordnung-Anwendungsgesetz mit 
Ablauf des 2. Dezember 2009 – und damit gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Verord-
nung (EG) Nr. 1371/2007 für die Gemeinschaft – wieder außer Kraft tritt.  

Nach § 1 Satz 1 sollen die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 auch auf den 
nationalen Schienenpersonennahverkehr angewendet werden. Dies soll jedoch wegen 
deren Besonderheiten nicht für Verkehrsdienste des Schienenpersonennahverkehrs gel-
ten, die hauptsächlich aus Gründen historischen Interesses oder zu touristischen Zwe-
cken betrieben werden. Außerdem sollen für alle Beförderungen im Schienenpersonen-
nahverkehr bestimmte Ausnahmen von der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 vorgesehen 
werden. Diese Ausnahmen sollen in der aufgrund von § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a des All-
gemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) erlassenen EVO geregelt werden, die Vorschriften 
über die Personen- und Gepäckbeförderung durch öffentliche Eisenbahnen enthält. Dem-
entsprechend bestimmt § 1 Satz 2, dass die Vorschriften der Verordnung (EG) 
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Nr. 1371/2007 für den Schienenpersonennahverkehr nur anzuwenden sind, soweit nicht 
etwas anderes aufgrund von § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a AEG bestimmt ist. In Artikel 3 die-
ses Gesetzentwurfs finden sich die vorgeschlagenen Änderungen der EVO mit den Ab-
weichungen von den Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 für den Schienen-
personennahverkehr, die auch nach Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 für 
die Gemeinschaft weiter bestehen bleiben sollen. Durch die Formulierung „nach Maßgabe 
des Artikels 2 Abs. 5“ soll klargestellt werden, dass die Ausnahmen nicht gelten, soweit 
die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 nach Artikel 2 Abs. 5 in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 
3 bestimmte Vorschriften in jedem Fall auch auf den Schienenpersonennahverkehr für 
anwendbar erklärt.  

Die Definition des Schienenpersonennahverkehrs ergibt sich aus § 2 Abs. 5 AEG. Danach 
ist Schienenpersonennahverkehr die allgemein zugängliche Beförderung von Personen in 
Zügen, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- 
oder Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist im Zweifel der Fall, wenn in der Mehrzahl 
der Beförderungsfälle eines Zuges die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesam-
te Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt.  

Zu Artikel 2 (Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 1 AEG) 

Die Vorschrift ist für den Zeitpunkt konzipiert, in dem die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
nach ihrem Artikel 37 in Kraft tritt. Mit Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 ist 
diese unmittelbar anzuwendendes Recht. Dann dürfen inhaltsgleiche oder entgegenste-
hende nationale Regelungen nicht mehr angewendet werden. Der Klarstellung dieses 
Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts dient die Einfügung des Absatzes 3 in 
Nummer 1 Buchstabe a. Sie ist insbesondere im Hinblick auf die in § 10 AEG geregelte 
Beförderungspflicht bedeutsam. § 10 Nr. 3 AEG sieht eine Ausnahme von der Beförde-
rungspflicht vor, wenn die Beförderung durch Umstände verhindert wird, welche das Ei-
senbahnverkehrsunternehmen nicht abwenden und denen es auch nicht abhelfen konnte. 
Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 gestaltet aber die Beförderungspflicht nä-
her aus und gestattet die Ablehnung einer Beförderung von Personen mit Behinderungen 
und Personen mit eingeschränkter Mobilität nur, wenn dies nach den unter Beteiligung der 
einschlägigen Vertretungsorganisationen aufgestellten Zugangsregeln unbedingt erforder-
lich ist. Daneben wird klargestellt, dass abweichende Regelungen für den Schienenper-
sonennahverkehr aufgrund der Verordnungsermächtigung des § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a 
AEG getroffen werden können. 

Durch den vorgeschlagenen Absatz 4 soll geregelt werden, dass die Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 auf Verkehrsdienste des Schienenpersonennahverkehrs, die hauptsächlich 
aus Gründen historischen Interesses oder zu touristischen Zwecken betrieben werden, 
nicht anwendbar ist. Einige Verkehrsdienste werden hauptsächlich aufgrund ihres histori-
schen Interesses oder zu touristischen Zwecken unterhalten. Bei ihnen steht nicht die 
Beförderung zu einem bestimmten Zielort bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Vorder-
grund, sondern das Erlebnis der Fahrt mit dem Beförderungsmittel an sich. Solche Ver-
kehrsdienste, deren Nutzung typischerweise eine Freizeitbeschäftigung darstellt, sind 
nicht nach dem Maßstab solcher Verkehrsleistungen zu beurteilen, deren Betrieb den 
Zwecken und Notwendigkeiten des alltäglichen Lebens dient. Da es sich bei den betref-
fenden Verkehrsdiensten in der Regel um solche des Schienenpersonennahverkehrs 
handelt, für die aufgrund Artikel 2 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 eine dauer-
hafte Ausnahme vorgesehen werden kann, wird von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-
macht. Auf solche Verkehrsdienste, deren Hauptzweck hingegen verkehrlicher Art ist, 
erstreckt sich die Ausnahme auch dann nicht, wenn beim Betrieb museale und touristi-
sche Aspekte eine Rolle spielen. Durch die Formulierung „nach Maßgabe ihres Artikels 2 
Abs. 5“ soll klargestellt werden, dass die Ausnahme nicht gilt, soweit die Verordnung (EG) 
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Nr. 1371/2007 nach Artikel 2 Abs. 5 in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 3 bestimmte Vor-
schriften in jedem Fall auch auf den Schienenpersonennahverkehr für anwendbar erklärt.  

Nummer 1 Buchstabe b stellt eine notwendige Folgeänderung in der Nummerierung dar. 

Zu Nummer 2 (§ 5 AEG) 

Die Ergänzung des § 5 Abs. 1 Nr. 2 AEG ist erforderlich, um die Eisenbahnaufsicht auch 
auf die Gegenstände der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 zu erstrecken. Dies gilt insbe-
sondere für das Beschwerdemanagement der einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen. 
Mit der Erstreckung der Eisenbahnaufsicht auf die Gegenstände der Verordnung (EG)  
Nr. 1371/2007 werden die Eisenbahnaufsichtsbehörden Durchsetzungsstellen im Sinne 
des Artikels 30 Abs. 1 der Verordnung.  

Zu Nummer 3 (§ 5a AEG) 

Die Einfügung in Nummer 3 Buchstabe a führt dazu, dass die Eisenbahnaufsichtsbehör-
den in Ausübung ihrer Aufsicht über die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
auch gegen Reiseveranstalter und Fahrkartenverkäufer im Sinne des Artikels 3 Nr. 6 oder 
Nr. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 Maßnahmen ergreifen dürfen, wenn sie Fahr-
karten für Beförderungen im Schienenpersonenverkehr verkaufen. 

Die Änderung in Nummer 3 Buchstabe b dient der Rechtsbereinigung. 

Durch Nummer 3 Buchstabe c wird klargestellt, dass die Eisenbahnaufsichtsbehörden 
zugleich auch Beschwerdestellen im Sinne des Artikels 30 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 sind. Eine Benennung weiterer Beschwerdestellen findet darüber hinaus 
nicht statt. Sie wäre auch nicht sinnvoll, weil beide Funktionen in engem Zusammenhang 
stehen: die in der Funktion als Beschwerdestelle gewonnenen Informationen dienen auch 
der zielgerichteten Ausübung der Aufsicht. Die Klarstellung erfolgte, weil die Aufgaben 
und Befugnisse der Eisenbahnaufsichtsbehörden die Funktion einer Beschwerdestelle 
herkömmlicherweise nicht in dem von der Verordnung intendierten Umfang umfassen, 
auch wenn es dem Bürger immer frei steht, sich mit Beschwerden an Behörden zu wen-
den. Die Aufgabe der Beschwerdestelle umfasst die Bearbeitung von Beschwerden über 
einen mutmaßlichen Verstoß gegen die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
sowie einer auf Grund des § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a erlassenen Rechtsverordnung. Aller-
dings obliegt den Eisenbahnaufsichtsbehörden diese Tätigkeit nur bei Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach Absatz 1. Dies dient der Klarstellung, dass die Aufgaben der Eisenbahn-
aufsichtsbehörden bei der Bearbeitung von Beschwerden nicht um die Beilegung von 
Streitigkeiten erweitert werden sollen, sondern in der Überwachung der Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften bestehen. Die Regelung gewährleistet die Umsetzung von Arti-
kel 30 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007. Dies gilt zum einen, wenn die Vor-
schriften der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 kraft § 1 des Fahrgastrechteverordnung-
Anwendungsgesetzes anzuwenden sind. Zum anderen gilt dies auch dann, wenn das 
Fahrgastrechteverordnung-Anwendungsgesetz außer Kraft tritt und die Vorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 unmittelbar anzuwenden sind.  

Da in Ergänzung oder Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 besondere 
Regelungen in die Eisenbahn-Verkehrsordnung aufgenommen werden sollen, erscheint 
es geboten, die Aufgaben der Eisenbahnaufsichtsbehörden auch auf den Fall zu erstre-
cken, dass gegen eine Vorschrift der Eisenbahn-Verkehrsordnung verstoßen wird. 

In Deutschland wird die Eisenbahnaufsicht von den Eisenbahnaufsichtsbehörden in Bund 
und Ländern wahrgenommen, wobei sich die Einzelheiten der Zuständigkeiten aus § 5 
AEG ergeben. Das Eisenbahn-Bundesamt ist in einer Vielzahl der Fälle als Aufsichtsbe-
hörde zuständig, zum Beispiel für die Eisenbahnen des Bundes und durch Organleihe 
derzeit auch für die nicht bundeseigenen Eisenbahnen in 13 Ländern. Insoweit wird das 
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Eisenbahn-Bundesamt als Landesbehörde tätig. Die Bundesregierung hält es für sachge-
recht, den Eisenbahnaufsichtsbehörden, die ohnehin die Einhaltung der in § 5 Abs. 1 AEG 
genannten Vorschriften überwachen, nunmehr auch die Funktion von Beschwerdestellen 
zuzuweisen. Die Eisenbahnaufsichtsbehörden profitieren von den bestehenden Struktu-
ren vor Ort. Neben den Aufsichtsbehörden der Länder hat auch das Eisenbahn-
Bundesamt Außenstellen in fast jedem Land, bei denen die meisten Mitarbeiter des Ei-
senbahn-Bundesamtes tätig sind. Dem Fahrgast kann damit schnellstmöglich geholfen 
werden. Weiterhin kann die jeweilige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls mit Sanktionen 
durchsetzen, dass sich das betroffene Unternehmen entsprechend der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 verhält. 

Als Vereinfachung für die Fahrgäste sieht Nummer 3 Buchstabe c darüber hinaus vor, 
dass sämtliche Beschwerden auch vom Eisenbahn-Bundesamt entgegengenommen wer-
den, welches sie dann an die zuständigen Aufsichtsbehörden weiterleiten soll. Damit sol-
len die Fahrgäste einen zentralen Ansprechpartner für ihre Beschwerden erhalten und 
nicht gezwungen sein, die für das betreffende Unternehmen zuständige Aufsichtsbehörde 
zu ermitteln. Es bleibt den Fahrgästen aber nach dem Gesetzentwurf unbenommen, sich 
direkt an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden.  

Unberührt bleibt die Möglichkeit, sich wegen einer Benachteiligung im Sinne eines in § 1 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) genannten Grundes an die Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes zu wenden (§ 27 Abs. 1 AGG).  

Nummer 3 Buchstabe d stellt eine notwendige Folgeänderung in der Nummerierung dar. 

Zu Nummer 4 (§ 26 AEG) 

Nummer 4 Buchstabe a sieht vor, die Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von Rechts-
verordnungen für öffentliche Eisenbahnen im Bereich der Personenbeförderung zu erwei-
tern. Die Verordnungsermächtigung soll insbesondere um Regelungsmöglichkeiten von 
Informationspflichten sowie Haftung bei Ausfall, Verspätung oder Anschlussversäumnis 
ergänzt werden. Damit soll ermöglicht werden, durch Änderung der Eisenbahn-
Verkehrsordnung von der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 abweichende Regelungen für 
den innerstaatlichen Schienenpersonennahverkehr zu treffen, wenn die technischen oder 
wirtschaftlichen Umstände oder die betrieblichen Abläufe eine abweichende Regelung 
erfordern. Berücksichtigt werden sollen dabei insbesondere die Anzahl der Haltestellen 
und Umsteigemöglichkeiten sowie der geringere Personaleinsatz und die fehlende Aus-
stattung der Züge mit Verkaufsstellen für Speisen und Getränke. Weiterhin sind im Nah-
verkehr regelmäßig viele Pendler unterwegs, die größtenteils Kenntnis von den Verkehrs-
verbindungen haben. Darüber hinaus wird die Verordnungsermächtigung auch auf Rege-
lungen über die Schlichtung erstreckt. 

Mit Nummer 4 Buchstabe b soll nach § 26 Abs. 3 Satz 1 AEG ein neuer Satz 2 eingefügt 
werden. Danach soll das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1a nur noch im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz erlassen. Diese Änderung ist geboten, weil für zivilrechtli-
che Regelungen das Bundesministerium der Justiz innerhalb der Bundesregierung feder-
führend ist. Darüber hinaus sieht die Regelung auch das Einvernehmen des Bundesminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vor, soweit eine Regelung 
zur Schlichtung getroffen wird. Grund hierfür ist die Begleitung des Projekts „Schlich-
tungsstelle Mobilität“ durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz. Im Übrigen ist das Benehmen dieses Ministeriums vorgesehen. Die 
weiteren Änderungen in Nummer 4 Buchstabe b dienen der Rechtsbereinigung. 
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Zu Artikel 3 (Änderung der Eisenbahn-Verkehrsordnung) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Die Änderungen in Nummer 1 dienen der Anpassung der Inhaltsübersicht. 

Zu Nummer 2 (§ 1 EVO) 

§ 1 EVO hat in seiner bisherigen Fassung klargestellt, dass für internationale Beförderun-
gen das Übereinkommen für den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) gilt und Vor-
rang gegenüber den Regelungen der EVO hat. Die Änderungen in Nummer 1 dienen der 
Klarstellung, dass nunmehr auch die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 
Anwendungsvorrang vor der EVO besitzen, soweit sie inhaltsgleiche oder entgegenste-
hende Regelungen enthalten. Durch den Verweis der Verordnung auf weite Teile der CIV 
gelten diese in dem durch die Verweisung bestimmten Umfang nunmehr nicht nur für in-
ternationale, sondern auch für nationale Beförderungen.  

Ausnahmen von der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 sieht der dem § 1 
EVO neu angefügte Satz 3 vor: Er bestimmt, dass Artikel 8 Abs. 2, Artikel 18 Abs. 2 
Buchstabe a, Artikel 27 Abs. 3 sowie Artikel 28 und Artikel 29 Abs. 1 Satz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1371/2007 nicht auf die Beförderung im Schienenpersonennahverkehr an-
zuwenden sind. Artikel 8 Abs. 2 und Artikel 29 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1371/2007 sollen durch eigenständige Bestimmungen (§ 14 EVO in der Fassung des 
Entwurfs) ersetzt werden. Aus Gründen der Praktikabilität wird darin präzisiert, wie den 
Informationspflichten im Schienenpersonennahverkehr genüge getan wird. Die in Bezug 
auf Artikel 18 Abs. 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 vorgesehene Aus-
nahme berücksichtigt, dass es im Schienenpersonennahverkehr weder erforderlich noch 
angemessen erscheint, den Fahrgästen bei Verspätungen einen Anspruch auf Verpfle-
gung einzuräumen. Regelmäßig werden in den Nahverkehrszügen ohnehin keine Speisen 
und Getränke bereitgehalten, sodass die Fahrgäste keine entsprechende Erwartungshal-
tung besitzen. Es ist daher grundsätzlich davon auszugehen, dass sich die Fahrgäste im 
Schienenpersonennahverkehr regelmäßig selbst mit Erfrischungen und Mahlzeiten ver-
sorgen. Die Ausnahmen im Hinblick auf Artikel 27 Abs. 3 und Artikel 28 der Verordnung 
(EG) Nr. 1371/2007 führen dazu, insbesondere kleinere und mittlere Eisenbahnverkehrs-
unternehmen nicht mit den Kosten für die Dokumentation des Eingangs sowie des Um-
fangs und der Dauer der Bearbeitung von Beschwerden, ein umfassendes Qualitätsma-
nagementsystem, die Festlegung von Dienstqualitätsnormen, die Schaffung von Überwa-
chungssystemen und den Aufbau eines Berichtswesens zu belasten, weil sich diese in 
Relation zu dem vom Unternehmen erwirtschafteten Umsatz als unverhältnismäßig dar-
stellen können.  

Mit denselben Erwägungen wie in dem vorgeschlagenen § 1 Abs. 4 AEG soll der Anwen-
dungsbereich der Eisenbahn-Verkehrsordnung eingegrenzt werden, soweit es sich um 
Verkehrsdienste des Schienenpersonennahverkehrs handelt, die hauptsächlich aus 
Gründen historischen Interesses oder zu touristischen Zwecken betrieben werden.  

Zu Nummer 3 (§ 5 EVO) 

Die in Nummer 3 vorgeschlagene Neufassung des § 5 EVO ist aus nachstehenden Grün-
den erforderlich. § 5 Abs. 1 EVO stellt eine von § 12 Abs. 1 AEG abweichende Definition 
des Begriffs „Beförderungsbedingungen“ auf. Aus § 5 Abs. 2 Satz 1 EVO ergibt sich ein 
Wertungswiderspruch zu § 12 Abs. 2 Satz 2 AEG dahingehend, dass der Abschluss von 
Vereinbarungen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 EVO mit einer Geltung von Tarifen gegenüber 
jedermann im Sinne von § 12 Abs. 2 Satz 2 AEG nicht im Einklang steht. Die Regelung 
des § 5 Abs. 4 EVO versteht sich von selbst. Aus Gründen des Verbraucherschutzes soll 
– abgesehen von der neuen Regelung des § 5 Satz 2 EVO – nicht zu Lasten der Reisen-
den von den Regelungen in der EVO abgewichen werden können, so dass § 5 Abs. 3 
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EVO zu streichen ist. Aus dem zweiten Satz des neu gefassten § 5 EVO ergibt sich, unter 
welchen Voraussetzungen das Eisenbahnverkehrsunternehmen ausnahmsweise zu Un-
gunsten der Reisenden in den Beförderungsbedingungen von § 17 Abs. 1 Nr. 1 EVO ab-
weichen kann. Nach dem vorgeschlagenen neuen § 17 Abs. 1 Nr. 1 EVO hat der Ver-
tragspartner des Reisenden Verspätungsfolgen bereits dann zu tragen, wenn der Reisen-
de mindestens 20 Minuten verspätet am Zielort ankommt. Diese Rechtsfolge erscheint bei 
einem erheblich ermäßigten Beförderungsentgelt – wie bei dem „Schönes-Wochenende-
Ticket“ und Ländertickets – nicht sachlich gerechtfertigt.  

Zu Nummer 4 (§ 8 EVO) 

Die Einfügung in Nummer 4 Buchstabe a betrifft § 8 EVO, der die Ausnahmen von der 
grundsätzlichen Beförderungspflicht der öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen 
regelt, die in § 10 AEG normiert ist. Der neue Absatz 3 sieht vor, dass das Eisenbahnver-
kehrsunternehmen Personen, die wegen Ausfall oder Unpünktlichkeit eines Zuges mit 
einem anderen Zug fahren wollen, von der Ersatzbeförderung im Einzelfall ausschließen 
kann, wenn ansonsten eine erhebliche Störung des Betriebsablaufs zu erwarten ist. Die 
Regelung ist im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen neuen § 17 Abs. 1 Nr. 1 EVO 
zu lesen (Artikel 3 Nr. 6 des Gesetzentwurfs), der dem Reisenden im Rahmen eines 
Selbstvornahmerechts erlaubt, ein anderes Schienenverkehrsmittel zu nutzen, wenn sich 
im Schienenpersonennahverkehr eine Verspätung von mindestens 20 Minuten abzeich-
net. In diesen Fällen sollen die Eisenbahnverkehrsunternehmen einzelne Züge von der 
Ersatzbeförderung ausnehmen können, wenn sich eine erhebliche Störung des Betriebs-
ablaufs abzeichnet. Dabei ist an Situationen gedacht, in denen beispielsweise ein Regio-
nalzug ausfällt, den eine große Anzahl von Reisenden nutzen wollte, und in denen nun-
mehr die Reisenden einen ICE nutzen wollen, dessen Haltezeiten und Kapazitäten aber 
nicht ausreichen, um sämtliche für den ausgefallenen Regionalzug bestimmte Reisende 
aufzunehmen. Die Regelung gilt nicht, wenn ein Zug im Schienenpersonenfernverkehr 
ausfällt oder sich verspätet und die Reisenden die von ihnen geplante Fahrt gleichwohl 
fortsetzen wollen. Insoweit ist Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 anzuwenden. 

Nummer 4 Buchstabe b stellt eine notwendige Folgeänderung in der Nummerierung dar. 

Zu Nummer 5 (§ 14 EVO) 

Der mit Nummer 5 neu gefasste § 14 EVO formuliert erstmals konkrete Informationspflich-
ten für den Beförderungsvertrag im Schienenpersonennahverkehr. § 14 Abs. 1 EVO ist 
Artikel 29 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 entlehnt. Da die EVO jedoch für den 
Schienenpersonennahverkehr noch Regelungen enthält, die sich nicht in der Verordnung 
(EG) Nr. 1371/2007 finden, erscheint es angezeigt, eine eigenständige Regelung zu tref-
fen, die auch auf die EVO Bezug nimmt. Damit wird klargestellt, dass die Informationen 
inhaltlich die aus der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 erwachsenden Rechte und Pflichten 
der Fahrgäste mit den in der EVO geregelten Abweichungen für den Schienenpersonen-
nahverkehr zu enthalten haben. Die Regelung geht dabei – ebenso wie die der Verord-
nung (EG) Nr. 1371/2007 – davon aus, dass die gesetzlichen Regelungen unverändert 
zur Anwendung gelangen und nicht durch Tarife verändert sind. Ist dies der Fall, ist die 
notwendige Information entsprechend anzupassen. Aus Praktikabilitätserwägungen stellt 
die Regelung darüber hinaus klar, dass der Informationspflicht genüge getan wird, wenn 
die maßgeblichen Informationen durch Aushang einer Zusammenfassung der gesetzli-
chen Regelung oder durch Auslage einer solchen Zusammenfassung an geeigneter Stelle 
oder durch Einsatz der üblichen Informations- und Kommunikationstechnik erfolgen. Die 
Verwendung der Begriffe „Beförderer“ und „Fahrkartenverkäufer“ orientiert sich an den 
Begriffsbestimmungen in Artikel 3 Nr. 2 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007. Nach 
Inkrafttreten der Verordnung für die Gemeinschaft wird die Europäische Kommission ge-
mäß Artikel 29 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 eine Zusammenfassung der 
Bestimmungen der Verordnung zur Verfügung stellen.  
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§ 14 Abs. 2 EVO ist Artikel 8 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 nachgebildet. Er 
enthält eine Aufzählung der Informationen, über die der Reisende während der Fahrt un-
terrichtet werden muss. Anders als im Verordnungstext soll das Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen im Schienenpersonennahverkehr jedoch nicht verpflichtet werden, über die wich-
tigsten Anschlussverbindungen zu informieren, da dies aufgrund der Vielzahl der Halte-
stellen und Umsteigemöglichkeiten praktisch kaum durchführbar wäre und insbesondere 
im Verspätungsfalle oft das notwendige Personal fehlt, um entsprechende Auskünfte zu 
erteilen. Zudem wird der Schienenpersonennahverkehr häufig von Pendlern benutzt, die 
ohnehin über die Verkehrsverbindungen informiert sind. Eine Unterrichtung über Dienst-
leistungen ist nur insoweit erforderlich, als im Zug Dienstleistungen angeboten werden. 
Bei den Informationen zur Sicherheit geht es um die Maßnahmen, die das Eisenbahnver-
kehrsunternehmen ergriffen hat, um die persönliche Sicherheit der Fahrgäste in den Zü-
gen zu gewährleisten (vgl. Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007). 

Zu Nummer 6 (§ 17 EVO) 

Durch die in Nummer 6 vorgeschlagene Änderung soll die Haftung der Eisenbahnver-
kehrsunternehmen bei Verspätung im Schienenpersonennahverkehr gegenüber den Arti-
keln 15 bis 18 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 erweitert werden. Neben den in der 
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 geregelten Fahrpreisentschädigungen bei Verspätung 
sowie Hilfeleistungen (mit Ausnahme von Erfrischungen und Mahlzeiten) und der Mög-
lichkeit zur Weiterreise mit geänderter Streckenführung ist vorgesehen, den Reisenden im 
Schienenpersonennahverkehr durch die Neuregelung in § 17 EVO weitergehende Rechte 
zu gewähren. Die Abweichungen im Schienenpersonennahverkehr sind geboten, um den 
besonderen Verhältnissen in diesem Bereich gerecht zu werden. Hier ist eine anteilige 
Fahrpreiserstattung, wie sie die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 vorsieht, in der Regel nur 
von geringer Attraktivität, weil die Fahrkarten vergleichsweise preiswert sind. Berücksich-
tigt werden muss dagegen das Interesse des Reisenden, sein Nahverkehrsziel so schnell 
wie möglich zu erreichen. Aufgrund der zahlreichen Haltestellen und Umsteigeverbindun-
gen sollen die Informationspflichten weniger umfangreich sein. Auch werden in Nahver-
kehrszügen regelmäßig keine Verpflegungsleistungen erbracht, sodass diese auch als 
Unterstützungsleistungen bei Verspätungen nicht praktikabel sind.  

Die Regelung gilt nur für den Fall, dass der Reisende eine Fahrt ausschließlich im Schie-
nenpersonennahverkehr durchführen will. Nicht erfasst sind damit die Fälle, in denen der 
Reisende eine Fahrt sowohl mit Zügen des Schienenpersonennahverkehrs als auch mit 
Zügen des Schienenpersonenfernverkehrs durchführen will. Würde man die Regelung 
auch auf die Fälle anwenden, in denen – bei Verwendung von Zügen sowohl im Schie-
nenpersonenfernverkehr als auch im Schienenpersonennahverkehr – die Verspätungsur-
sache einem Zug im Schienenpersonennahverkehr zuzuordnen wäre, würden Wertungs-
widersprüche mit den Fällen eintreten, in denen die Ursache für die Verspätung bei einem 
Zug im Schienenpersonenfernverkehr läge. Denn in den zuletzt genannten Fällen wäre 
ausschließlich die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 anzuwenden.  

Bei einem Fahrausweis im Sinne der Regelung kann es sich sowohl um eine Einzelfahr-
karte als auch um eine Zeitfahrkarte handeln. 

Die Vorschrift hat ihr Vorbild in § 637 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Bei dem Beförde-
rungsvertrag im Schienenpersonennahverkehr soll es dem Reisenden möglich sein, im 
Falle der Verspätung selbst Abhilfe zu schaffen und Ersatz der hierfür erforderlichen Auf-
wendungen zu verlangen. Da es sich beim Schienenpersonennahverkehr um Massenver-
kehr handelt, ist das Selbstvornahmerecht für den Reisenden von erheblicher Bedeutung. 
§ 17 Abs. 1 Nr. 1 EVO erlaubt daher dem Reisenden für den Fall, dass sich eine Verspä-
tung von 20 Minuten abzeichnet, ein anderes Schienenverkehrsmittel zu nutzen, sofern 
für den ursprünglich gewählten wie für den anderen Zug die Anwendung desselben Tarifs 
vorgesehen ist. Dabei kann es sich auch um einen Fernverkehrszug handeln. Vorausset-
zung ist allerdings, dass vernünftigerweise davon ausgegangen werden muss, dass der 
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Reisende wegen des Ausfalls oder der Unpünktlichkeit des von ihm ursprünglich gewähl-
ten Zuges mindestens 20 Minuten verspätet am vertragsgemäßen Zielort ankommen wird. 
Erfasst ist damit insbesondere auch der Fall, dass der Reisende eine Fahrt mit Umsteige-
verbindungen durchführt, das erste von ihm gewählte Verkehrsmittel nur leicht unpünktlich 
ist, dies jedoch dazu führt, dass der Reisende infolge der Unpünktlichkeit des ersten ge-
wählten Verkehrsmittels am Ende der gesamten Fahrt voraussichtlich um mindestens 20 
Minuten verspätet am Zielort eintreffen wird. 

Für die Wahl des alternativen Verkehrsmittels soll es nicht darauf ankommen, dass dieses 
mit dem ursprünglich gewählten Verkehrsmittel gleichartig ist. Erforderlich soll nur sein, 
dass es sich ebenfalls um einen Zug handelt. Dem Reisenden soll auch erlaubt werden, in 
einen „höherwertigen“ Zug umzusteigen, etwa von einem verspäteten Regionalzug in ei-
nen IC oder ICE, der das Fahrtziel rechtzeitig oder wenig später erreicht. Die wirtschaftli-
che Belastung des Vertragspartners des Reisenden soll dadurch in Grenzen gehalten 
werden, dass für diesen „höherwertigen“ Zug und den ursprünglich gewählten Zug die 
Anwendung desselben Tarifs vorgesehen ist. Demselben Tarif im vorgenannten Sinn un-
terliegen etwa die Unternehmen DB Regio und DB Fernverkehr, die als Verkehrsunter-
nehmen des Deutsche Bahn-Konzerns beide die „Beförderungsbedingungen für Personen 
durch die Unternehmen der Deutschen Bahn AG“ anwenden. Der Reisende soll jedoch 
die Benutzung des anderen Zuges dann nicht verlangen können, wenn eine Reservie-
rungspflicht besteht, der Zug eine Sonderfahrt oder eine solche des Charterverkehrs 
durchführt. Diese Einschränkungen sind geboten, weil die besondere Beförderungssitua-
tion in den genannten Zügen der unvorhergesehenen Mitnahme von Reisenden entge-
gensteht. Gedacht ist hierbei insbesondere an reservierungspflichtige Nachtzüge oder 
Züge, die der Durchführung einer besonderen Veranstaltung dienen. Allerdings bleibt es 
in diesen Fällen dem Eisenbahnverkehrsunternehmen unbenommen, den von der Ver-
spätung betroffenen Reisenden die Benutzung eines der genannten Züge zu ermöglichen, 
ohne hierzu verpflichtet zu sein.  

Weitergehende Rechte räumt der neue § 17 Abs. 1 Nr. 2 EVO dem Reisenden ein. Da-
nach soll der Reisende sogar jegliches alternative Verkehrsmittel, etwa auch ein Taxi, zur 
Erreichung seines vertragsgemäßen Fahrtziels benutzen können, wenn die Beförderung 
ausschließlich in die Nachtzeit fällt und die zu erwartende Verspätung mindestens 60 Mi-
nuten beträgt oder wenn es sich bei dem vom Reisenden gewählten Zug um den fahr-
planmäßig letzten nach 20.00 Uhr verkehrenden Zug handelt und der Reisende wegen 
des Ausfalls dieses Zuges den vertragsgemäßen Zielort ohne die Nutzung des anderen 
Verkehrsmittels nicht mehr bis um 1.00 Uhr des Folgetages erreichen kann. Dieses weit 
reichende Selbstvornahmerecht ist dadurch gerechtfertigt, dass die nächtliche Verspä-
tungssituation mit besonderen Unannehmlichkeiten für den Reisenden verbunden ist. Wie 
in § 17 Abs. 1 Nr. 1 EVO kommt es nicht darauf an, wie unpünktlich das erste vom Rei-
senden gewählte Verkehrsmittel ist. Entscheidend ist, ob der Reisende infolge eines Aus-
falls oder der Unpünktlichkeit des von ihm gewählten Verkehrsmittels am Ende der ge-
samten Fahrt um mindestens 60 Minuten verspätet eintreffen würde oder ihm aufgrund 
des Ausfalls des fahrplanmäßig letzten nach 20.00 Uhr verkehrenden Zuges das Errei-
chen seines Zielortes bis um 1.00 Uhr des Folgetages nicht mehr möglich ist. 

Macht der Reisende von seinem Recht auf Selbstvornahme Gebrauch, kann er nach dem 
neuen § 17 Abs. 2 EVO Ersatz der erforderlichen Aufwendungen von demjenigen verlan-
gen, mit dem er den Beförderungsvertrag geschlossen hat. Diese Regelung entspricht  
§ 637 Abs. 1 BGB. Ebenso wie dort ist für die Beantwortung der Frage, ob ein Aufwand 
erforderlich war, darauf abzustellen, ob der Reisende die ihm entstandenen Kosten im 
Zeitpunkt der Selbstvornahme als vernünftiger, wirtschaftlich denkender Reisender auf-
wenden konnte. Dies ist zu verneinen, wenn das Eisenbahnverkehrsunternehmen seiner-
seits alternative Fahrzeuge zur Verfügung stellt, mit denen es den Reisenden zu dem 
vertragsgemäßen Zielort befördert, oder eine Beförderung zu dem vertragsgemäßen Ziel-
ort in anderen Zügen – gegebenenfalls ohne das Erfordernis einer Zuzahlung – ermög-
licht. Der Reisende, der Aufwendungsersatz verlangt, ist mithin gehalten, zur Schadens-
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minderung beizutragen und die Kosten gering zu halten. Trotz dieser Einschränkung er-
scheint es geboten, für den Fall, dass der Reisende gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 EVO zur 
Nachtzeit ein alternatives Verkehrsmittel benutzt, eine Höchstgrenze für den zu leistenden 
Aufwendungsersatz zu normieren. Diese soll bei 50 Euro liegen.  

Der neue § 17 Abs. 3 Satz 1 EVO übernimmt die Haftungsausschlussgründe des Arti-
kels 32 Abs. 2 CIV. 

Nach dem neuen § 17 Abs. 3 Satz 2 EVO soll sich der Vertragspartner des Reisenden auf 
die in Satz 1 Nr. 1 oder 3 genannten Haftungsausschlussgründe nur berufen können, 
wenn der Reisende über die Ursache unterrichtet wurde, was dann nicht erforderlich ist, 
wenn sie offensichtlich ist. Die Information muss rechtzeitig erfolgen, d. h. zu einem Zeit-
punkt, in dem der Reisende sein Verhalten hierauf noch einstellen kann. Durch diese Re-
gelung soll vermieden werden, dass der Reisende in Unkenntnis bestehender Haftungs-
ausschlussgründe Aufwendungen hat, die er nicht ersetzt verlangen kann. 

Der vorgeschlagene § 17 Abs. 3 Satz 3 EVO lehnt sich an Artikel 51 Satz 2 CIV an. Wie 
dieser rechnet er im Rahmen des Beförderungsvertrags im Schienenpersonennahverkehr 
das Verschulden des Infrastrukturbetreibers dem Eisenbahnverkehrsunternehmen zu. Der 
Vertragspartner des Reisenden soll sich mithin nicht auf „betriebsfremde“ Umstände im 
Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 EVO berufen können, wenn ein Verschulden des Inf-
rastrukturbetreibers vorliegt. Darüber hinaus soll der Infrastrukturbetreiber nicht als „Drit-
ter“ im Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EVO anzusehen sein. 

Zu Nummer 7 (§ 25 EVO) 

Die vorgeschlagene Nummer 7 hebt § 25 Abs. 1 Satz 2 und 3 EVO auf. Insoweit sollen 
nun für die Aufgabe von Reisegepäck im Rahmen eines Beförderungsvertrages die Vor-
schriften des Titels III der CIV gelten, die nach Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 auch auf innerstaatliche Schienenbeförderungen für anwendbar erklärt 
werden. Der Verweis auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches soll daher entfallen. 
 

Zu Nummer 8 (§§ 31 bis 33 EVO) 

Die in Nummer 8 vorgeschlagene Aufhebung der §§ 31 bis 33 EVO ist dadurch bedingt, 
dass die Haftung für Verlust oder Beschädigung von Reisegepäck sowie für die Über-
schreitung der Lieferfrist nunmehr auch für den innerstaatlichen Schienenverkehr in Arti-
kel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 geregelt ist. Danach sind nicht die jeweils ein-
schlägigen innerstaatlichen Regelungen, sondern die CIV anzuwenden.  

Zu Nummer 9 (Zwischenüberschrift) 

Die Anfügung der Zwischenüberschrift stellt eine notwendige Konsequenz der neuen Re-
gelung des § 37 EVO dar. 

Zu Nummer 10 (§ 37 EVO) 

Die vorgeschlagene Nummer 10 enthält eine Regelung über die Schlichtung bei Streitig-
keiten, die aus der Beförderung durch Eisenbahnverkehrsunternehmen resultieren. Mit 
Absatz 1 soll klargestellt werden, dass es den Reisenden unbenommen bleibt, zusätzlich 
zu einer Beschwerde gegenüber ihrem Vertragspartner und einer Beschwerde gegenüber 
den Eisenbahnaufsichtsbehörden eine Schlichtungsstelle anzurufen, um ihre Rechte 
durchzusetzen oder gegebenenfalls auf dem Kulanzweg zu einer Lösung zu gelangen. 
Hier ist zunächst an vorhandene privatrechtlich organisierte Schlichtungseinrichtungen 
wie die Schlichtungsstelle Mobilität mit Sitz in Berlin, die Schlichtungsstelle Nahverkehr 
e.V. mit Sitz in Düsseldorf und die Ombudsstelle Nahverkehr Bayern mit Sitz in München 
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gedacht. Die Finanzierung der Schlichtungsstelle Mobilität durch das Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist derzeit lediglich bis Ende 2009 
sichergestellt. Für den Zeitraum danach beabsichtigt die Deutsche Bahn AG, gemeinsam 
mit anderen Eisenbahn- und Luftfahrtunternehmen, ein Konzept für eine unabhängige 
verkehrsträgerübergreifende Schlichtungsstelle zu erarbeiten, die von den Verkehrsunter-
nehmen getragen und ab 2010 installiert werden soll. Vorbild für die neue Schlichtungs-
stelle soll der Versicherungsombudsmann e.V. sein. Die Verkehrsunternehmen weisen in 
geeigneter Form auf die Möglichkeiten des Schlichtungsverfahrens hin.  

Absatz 2 Satz 1 nimmt hinsichtlich der Voraussetzungen für die Eignung einer solchen 
Schlichtungsstelle auf die Empfehlung der Kommission vom 30. März 1998 Bezug. Zu 
diesen Voraussetzungen gehören die Grundsätze der Unabhängigkeit, der Transparenz, 
der kontradiktorischen Verfahrensweise, der Effizienz, der Rechtmäßigkeit, der Hand-
lungsfreiheit und der Vertretung. Absatz 2 Satz 2 stellt klar, dass auch eine verkehrsträ-
gerübergreifende Schlichtungsstelle geeignet sein kann.  

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Die Regelung berücksichtigt, dass 
die Eisenbahnverkehrsunternehmen nach der Verkündung des Gesetzes noch eine ge-
wisse Zeit benötigen, um ihre Tarife der geänderten Rechtslage anzupassen und die Än-
derungen von der zuständigen Behörde genehmigen zu lassen. Satz 2 ist notwendige 
Konsequenz der vorzeitigen Anwendung der Regelungen der Verordnung (EG)  
Nr. 1371/2007 für den innerstaatlichen Schienenverkehr in Deutschland. Sobald die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1371/2007 für die Gemeinschaft in Kraft tritt, gilt sie auch in der Bundes-
republik Deutschland unmittelbar, sodass eine gesonderte Umsetzung nicht mehr erfolgen 
kann. 
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